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1. Die Gebände⸗ und isbrände
i i

ia
t . Die Gebände⸗ und Fahrnisbrände im Grofherzougtum im Jahr 1914 .

13 i Alljährlich fallen in unſerem Land bedeutende Vermögenswerte der Vernichtung durch
201 adenfeuer zum Opfer . Im Berichtsjahr wurde das Großherzogtum von 3546 Schadenbränden
11) y

an Gebäuden und Fahrniſſen heimgeſucht , darunter waren 2017 ausſchließliche Fahrnisbrände ;
31| j! gegenüber dem Vorjahr ( 3819 Schadenbrände ) hat die Zahl um 273 abgenommen . Insgeſamt
Ll i ind 764 Gemeinden betroffen worden , davon 190 ausſchließlich von Fahrnisbränden . Die er⸗

JA i ittenen unmittelbaren Schäden an Gebäuden erreichten die Höhe von 4025 255 Ae, an Fahr -
44 f niſſen die Summe von 4621247 Je ; dazu tommen no die mittelbaren durch Löſchmaßregeln

ga 105 Schäden im Betrag von 15855 Mb, ſo daß der erwachſene Geſamtſchaden 8062357K
2ng lsmachte .

ji o b
Die von den Verſicherungsanſtalten zur Deckung dieſer Verluſte gewährten Entſchädigungen

161o etrugen 7010295 f6 ( einfhl . der Entſchädigung für durch Löſchmaßregeln entſtandenen Schäden ) ,
w) y Wovon 4000710 M für Gebäudefhäden und 2993780 J6 fürt Shäden an Fahrniſſen ausbezahlt
330 r durden. Die gewährten Entſchädigungen machten demnach 99 , bei den Gebäude - und 74,4 %
1691 15 den Fahrnisſchäden aus ; der Unterſchied iſt durch die geſetzlichen Vorſchriften , nach denen

Aa ahezu ſämtliche Gebäude in Baden gegen Feuerſchaden bei der ſtagtlichen Gebändeverſiche⸗
99 Tungsanſtalt verſichert ſein müſſen , vollauf erklärt .
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Bei den genannten Schadenbränden iſt es auch im Berichtsjahr nicht ohne Opfer an
oly tenihenteben abgegangen , Zu Verunglückungen von Menſchen haben 27 Brände geführt ,
281 í abei wurden 3 Hausbewohner getötet und 27 verletzt ; auch kMann von den Rettungsmann⸗
Jie hoften hat ſich Verletzungen zugezogen .
Pa ii Von den 3546 Bränden ſind 2095 , und zwar 919 Gebäude - umd 1176 ausſchließliche Fahr⸗
aetli üsbrände bei Tag zum Ausbruch gekommen . Am zahlreichſten waren die Brandfälle in den
108i ltermonaten ; die Höchſtzahl entfällt auf den Jannar ( 624) . In 1765 Fällen lag die Stelle

16y veg Brandausbruchs in der Wohnung , in 598 in Nebenräumen zu derſelben und in 804 brach
15 bar

rand in Nebengebäuden aus , wovon 391 gewerblichen Zwecken dienten ; auf ſonſtigen über⸗

100 A Stellen tomen noch 243 Schadenfeuer zum Ausbruch . Bei 121 Bränden lag die Aus⸗
| bpi itelle Deg Feuers im Freien und bei 15 blieb dieſelbe unermittelt . Die Brandurſache wurde

235 r ſie 288Schadenfeuern erwieſen , bei 872 konnte ſie nur vermutet werden und bei 386 wurde

Bla imnicht aufgeklärt. Vorſätzliche Brandſtiftungen gelangten 89, fahrläſſige 230 zur Feſtſtellung ;
gyl be übrigen ſind die Urſachen recht verſchiedene . Bei 202 Bränden fällt die Schuld am Ausbruch
o seuers auf dag Spielen von Kindern unter 12 Jahren mit Streichholz und Licht , in 16 Fällen

g j ke er Brand verurſacht durch fehlerhafte Baukonſtruktion und in 785 durch Mängel an den
205% m Cmngsanlagen und durch ſonſtige mit der Feuerung zuſammenhängende Umſtände ; 586

g8 i i tdas Feuer auf Beleuchtungskörper oder anlagen zurückzuführen . Von den übrigen Brand⸗
„ i u. $

en kommen guf Kurzſchluß bei elektriſchen Anlagen 40, auf das Auswerfen von Funkengy TARI bei Eiſenbahnlokomotiven , Lokomobilen und Motoren 15, bei 4 Brandausbrüchen wurdedie ie SEY 85
tade in der Feuergefährlichkeit des Gewerbe - oder Fabrikbetriebs gefunden . Blitzſchläge
N. F. Bd. IX. 3, 1916, 4
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mit und ohne Zündung ereigneten ſich 283 , Exploſionen 192 ; in 85 Fällen wurde als Brand⸗

urſache Selbſtentzündung ermittelt , in 633 war ſie anderer , hier nicht genannter Art . Bei 211

Bränden griff das Schadenfeuer von der Stelle des Brandausbruchs auf,Nachbaranweſen über ;

in dieſer Weiſe ſind 493 Anweſen vom Feuer erfaßt worden .

Von den Gebäudebränden ſind insgeſamt 3019 Gebäude betroffen worden , ihrer Zweck⸗

beſtimmung nach 1133 Wohnhäuſer , 938 Scheuern , Ställe und andere Nebengebäude , 513 Ge⸗

bäude mit gemiſchter Zweckbeſtimmung , 57 öffentliche Gebäude , 358 ausſchließlich gewerbliche

und 20 ſonſtige Baulichkeiten auf zuſammen 2015 Anweſen . Von ausſchließlichen Fahrnisbränden

in 2017 Fällen ſind 443 Gemeinden , davon 184 mehrmals , betroffen worden .

Großfeuer mit 100,000 . 46 und mehr Brandſchaden kamen im Berichtsjahr 10 zum Ausbruch ,

und zwar im Monat Januar in Meßkirch und Niefern ( Amt Pforzheim ) , im Februar in Mann⸗

heim , im März in Eppingen , im April in Waldshut und Oberuhldingen ( Am! Überlingen ) / im

Juni in Dittigheim ( Amt Tauberbiſchofsheim ) , im Juli in Mannheim und Breiſach und im

Oktober in Königshofen ( Amt Tauberbisſchofsheim ).
Von den Großfeuern ſind 3 bei Tage und 7 zur Nachtzeit ausgebrochen ; betroffen wurden

von ihnen 85 Anweſen und 235 Gebäude , wobei von den letzteren 121 ganz zerſtört wurden .

An erſter Stelle ſteht hier der Brand in Dittigheim , der 31 Anweſen und 77 Gebäude erfaßte ,

von denen 51 vollſtändig zerſtört wurden .

Von dem bei dieſen 10 Bränden erlittenen Geſamtſchaden in Höhe von 1 972 676 M

entfielen 685 . 72046 auf Shaden an Gebäuden , 1286700 1 auf Fahrnisſchäden ; die reſtlichen

Schäden mit 247 . ſind durch die ergriffenen Löſchmaßregeln entſtanden . Der ſchadenreichſte
Brand des . Jahres ( 433632 46) war der in Niefern , bei dem man allein den Verluſt an Fahr ,

niſſen auf 239 288 / berechnete ; an zweiter Stelle ſteht der Brand in Mannheim im Juli mi

305375 M; bei den übrigen blieb der Schadensbetrag unter 300000 . .

In den 7 größten Städten des Landes mit über 20000 Einwohner ereigneten ſich im

1914 zuſamm en 1483 Gebäude⸗ und Fahrnisbrände mit einem Geſamtſchaden von 12041990

davon 331636 M an Gebäuden , 872058 M an Fahrniſſen und 505 / Schaden durch Löſch,

maßregeln . Die Stadt Mannheim hatte 575 Brände mit einem Geſamtſchaden von 833876 M

und Karlsruhe 322 Brände mit 61730 M. Shaden ; in Freiburg zählte min 192 Brände mit

52251 A6, in Pforzheim 1014 mit 75047 , in Heidelberg 173 mit 101556 , in Ronjtang 9"7

mit 52526 M und in Baden 6t mit 27213 Schaden .

Jay

„ 2 . Erwerb und Verluſt der badiſchen Staatsangehörigkeit im Jahr 1915 .

Im Berichtsjahr wurden von den Großh . Bezirksämtern , als Höheren Verwaltung sbehörden

im Sinne ber $§ 16 und 23 des Reichs⸗ und Staatsangehörigkeitsgeſetzes vom 22 . Juli 1913 ,

Urkunden verliehen , die 2551 Perſonen betrafen . Die Verleihung erfolgte bei 454 Urkunden

mit 1566 Perſonen nach §7 des Geſetzes , wonach die Aufnahme einem Deutſchen von jeden

Bundesſtaat , in deſſen Gebiet er ſich niedergelaſſen hat , auf ſeinen Antrag erteilt werden mup

bei 315 Urkunden mit 765 Perſonen nach § 8, demzufolge ein Ausländer , der ſich im Inlan

niedergelaſſen hat , von dem Bundesſtaat , in deſſen Gebiet die Niederlaſſung erfolgt ift , anf

feinen Antrag eingebürgert werden kann , bei 65 Urkunden mit 135 Perſonen nad § 10, wona

die Witwe oder geſchiedene Ehefrau eines Ausländers , die zur Zeit ihrer Eheſchließung eine

Deutſche war , auf ihren Antrag von dem Bundesſtaat , in deſſen Gebiete ſie ſich niedergelafſ ,

hat , eingebürgert werden muß , bei 2 Urkunden mit 2 Perſonen nach § 11, der beſagt, daß eu

ehemaliger Deutſcher , der als Minderjähriger die Reichsangehörigkeit durch Entlaſſung verloren
hat , auf feinen Antrag von dem Bundesſtaat , in deſſen Gebiet er ſich niedergelaſſen hat , e
gebürgert werden muß , bei 17 Urkunden mit 29 Perſonen nach § 13, der beſtimmt , daß piy

Deutſcher , der ſich nicht im Inland niedergelaſſen hat , von dem Bundesſtaat , dem er früher o

gehört hat , auf feinen Antrag eingebürgert werden fann und ferner bei 28 Urkunden mit 54 p
ſonen nach § 31, wonach ein ehemaliger Deutſcher , der vor dem Inkrafttreten des Geſetzes a
Reichsangehörigkeit nach § 21 des Geſetzes über die Erwerbung und den Verluſt der Bunde i

und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 durch zehnjährigen Aufenthalt im Ausland verlo

hat , von dem Bundesſtaat , in deſſen Gebiet er ſich niedergelaſſen hat , eingebürgert werde

muß , wenn er keinem Staate angehört , was auch für den ehemaligen Angehörigen eine

ſtaates oder eines in einen ſolchen einverleibten Staates gilt , der bereits vor dem Inkra
3 Bunde?’
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